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Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 23.01.2025 

zu dem Tagesordnungspunkt

„Entwicklung von rechtsextremistischen Straftaten in Nordrhein- 

Westfalen?“

Antrag der Fraktion der SPD vom 10.01.2025

Die Auswertung der Fallzahlen politisch motivierter Straftaten erfolgt auf 

Basis des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen politisch motivier­

ter Kriminalität (KPMD-PMK). Die Fallzahlen im Bereich der Politisch mo­

tivierten Kriminalität (PMK) stellen eine Zusammenstellung aller der Poli­

zei bekannt gewordenen, politisch motivierten, strafrechtlichen Sachver­

halte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren, wesentlichen Inhalte dar.

Die statistische Erfassung und Prüfung der Fallzahlen für das Jahr 2024 

ist noch nicht abgeschlossen und bis zum Abgleich mit dem Bundeskri­

minalamt aufgrund von möglichen Nachmeldungen noch in allen Dimen­

sionen veränderlich. Ein valider Vergleich zu den Vorjahreszahlen wäre 

daher derzeit nicht aussagekräftig.

Für Nordrhein-Westfalen ist jedoch absehbar, dass die bislang im KPMD- 

PMK erfassten politisch rechtsmotivierten Straftaten im Jahr 2024 zu ei­

ner deutlichen Steigerung der Fallzahlen führen werden. Der Schwer­

punkt dieser Straftaten liegt, wie in den Vorjahren, bislang hauptsächlich 

im Bereich der Propagandadelikte. Auch bei den Gewaltdelikten ist eine 

Steigerung zu verzeichnen. Hier liegt der Schwerpunkt bislang im Bereich
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nach Deliktsgruppen, die anteilige Darstellung am Gesamtaufkommen 

der politisch rechtsmotivierten Straftaten sowie Bewertungen und Ursa­

chen werden in Kürze durch den Verfassungsschutzbericht dargestellt.

Die offenen Haftbefehle der PMK befinden sich in einem stetigen Control­

lingprozess. Da Haftbefehle täglich vollstreckt werden oder sich ander­

weitig erledigen können, unterliegen diesbezügliche Auswertungen star­

ken Schwankungen und sind stichtagsabhängig.

Zum halbjährlichen Erhebungsstichtag spiegeln die Zahlen daher den ak­

tuellen Ist-Zustand des konkreten Zeitpunktes der Erhebung wider. Am 

30.09.2024 war folgende Anzahl an Haftbefehlen für den Phänomenbe­

reich der PMK-Rechts in Nordrhein-Westfalen erfasst:

• Priorität 1 (bei dem Haftbefehl zugrundeliegendes Delikt: Terroris­

musdelikt): 0

• Priorität 2 (bei dem Haftbefehl zugrundeliegendes Delikt: Gewalt­

delikt mit oder ohne PMK-Bezug): 17

• Priorität 3 (bei dem Haftbefehl zugrundeliegendes Delikt: sonstiges 

Delikt mit oder ohne PMK-Bezug): 52

Die gegenwärtige Gefahr des Rechtsextremismus besteht insbesondere 

in der Verbreitung menschenrechts- und demokratiefeindlicher Positio­

nen. Für das Jahr 2024 ist Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus unter 

dem Stichwort „Remigration“ das zentrale Thema rechtsextremistischer 

Gruppierungen gewesen. Insbesondere Flüchtlinge und Muslime werden 

als „Sündenböcke“ dargestellt und dämonisiert. Hinzu kommt eine Ge­

fährdung durch die Virtualisierung des Rechtsextremismus, wodurch bes­

sere Möglichkeiten bestehen, Propaganda zu verbreiten, sich zu organi­

sieren, Menschen zu rekrutieren und zu radikalisieren sowie Straftaten 

(z. B. mittels Hasspostings) zu verüben. Insbesondere im Internet stellt
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der Austausch von rechtsextremistischen Gewaltfantasien bis hin zu 

Mordaufrufen in Chatgruppen die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbe­

hörden vor große Herausforderungen. Dabei versuchen weite Teile der 

rechtsextremistischen Szene, komplexe Krisengeschehen und gegebe­

nenfalls damit einhergehende Unzufriedenheit in der Bevölkerung für ihre 

Zwecke zu nutzen und Anschluss an bürgerlich-demokratische Kreise zu 

erhalten. Sich im Internet radikalisierende allein handelnde Täter sowie 

eine ohnehin vorhandene hohe Affinität zu Waffen und Sprengstoffen 

stellen nach wie vor ein kontinuierliches Risiko für die Sicherheit der Men­

schen im Land Nordrhein-Westfalen dar.

Zu den Maßnahmen gegen Rechtsextremismus verweise ich auf die Vor­

lage 17/6345 vom 19.01.2022. Sämtliche der darin enthaltenen 19 Maß­

nahmen wurden und werden konsequent fortgeführt, wurden teilweise 

evaluiert und angepasst. In Anlehnung an diesen Bericht kann ich darüber 

hinaus folgenden Stand berichten:

Das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum Nord­

rhein-Westfalen (GETZ NRW) koordiniert und organisiert sowohl anlass­

bezogene Fallkonferenzen und Besprechungen als auch turnusmäßig 

vorgeplante Besprechungen. Das GETZ NRW hat sich als bundeslän­

derübergreifende Informations- und Kommunikationsplattform als beson­

ders erfolgsversprechende Maßnahme bewährt. So haben Sitzungen un­

ter Beteiligung von Behörden anderer Bundesländer und/oder Bundesbe­

hörden stattgefunden, die vom Leistungsspektrum des GETZ-R Bund 

nicht erfasst waren, für die hiesige Bewertung und Maßnahmenabstim­

mung jedoch einen essentiellen Mehrwert dargestellt haben. Dies gilt ge­

nauso für Sachverhalte, die ausschließlich von NRW-internen Teilneh­

mern besetzt worden sind. Durch die zentrale Organisation des Bespre­

chungswesens sind hohe Standards in der Vorbereitung und Durchfüh­

rung entsprechender Veranstaltungen erarbeitet und erreicht worden, die
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tragen. So fanden alleine im Jahr 2024 187 Sitzungen im GETZ NRW 

zum Phänomenbereich PMK-Rechts statt.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei 

hat in Nordrhein-Westfalen einen hohen Stellenwert. Die Informationswei­

tergabe vom Verfassungsschutz an die Polizei orientiert sich dabei an der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26.04.2022 

(Az. 1 BvR 1619/17) und berücksichtigt mithin das verfassungsrechtlich 

gegebene Trennungsgebot. Im Zuge derVerstetigung dieser Kooperation 

haben sich effiziente Zusammenarbeitsformen etabliert. Neben anlassbe­

zogenen Fallkonferenzen sind hier vor allem die regelmäßigen Informati­

onsaustausche in den jeweiligen Formaten des GETZ NRW und des 

GETZ Bund zu nennen. Von zunehmender Bedeutung für die polizeiliche 

Gefahrenabwehr sind in jüngster Vergangenheit Ausleitungen der Verfas­

sungsschutzbehörden im Kontext von Feststellungen in den sozialen Me­

dien, hier wiederum Kommunikationsinhalte von Chatgruppen.

Es erfolgte die Aktualisierung des nun phänomenübergreifenden „Hand­

lungskonzeptes der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen zur Früher­

kennung des politisch motivierten Extremismus und Terrorismus sowie 

der Politisch motivierten Kriminalität“ (PMK) (Stand 16.01.2024) sowie 

des ebenfalls nun phänomenübergreifenden „Rahmenkonzepts zur Be­

kämpfung von Intensivtätern der Politisch motivierten Kriminalität in Nord­

rhein-Westfalen“ (Intensivtäterkonzept PMK, Stand 10.10.2024).

Damit wurde der aktuellen Lageentwicklung und Erfordernissen auch in 

den anderen Phänomenbereichen Rechnung getragen sowie das Ziel 

verfolgt, eine optimierte Prüffallbearbeitung und qualitätsgesteigerte Aus­

wertung und Analyse zu gewährleisten.
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Früherkennung des politisch motivierten Extremismus und Terrorismus 

sowie der Politisch motivierten Kriminalität (PMK)“ sieht vor, dass bei 

Straftaten und sonstigen Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung, bei denen eine politische Motivation nicht ausgeschlossen wer­

den kann, die erforderlichen Sofortmaßnahmen konsequent und unter 

Ausschöpfung aller rechtlichen und taktischen Möglichkeiten durchzufüh­

ren sind. Darüber hinaus ist eine intensive Prüfung aller Sachverhalte, 

Berichte und Informationen auf Staatsschutzrelevanz sicherzustellen. Die 

Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen sind sensibilisiert, bei 

allen Straftaten die Beteiligung der Kriminalinspektionen Polizeilicher 

Staatsschutz (Kl ST) zu prüfen. Damit ist eine multidisziplinäre Besetzung 

von Ermittlungskommissionen, z.B. bei Tötungs-, Brand- oder anderen 

komplexen Ermittlungsverfahren mit Staatsschutzbezug sichergestellt. Im 

Weiteren ist bei strafprozessualen Durchsuchungen bei Personen, zu de­

nen auch staatsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen, die zuständige 

Kl ST frühzeitig mit einzubinden. Die Kl ST prüft ihrerseits die Erforder­

lichkeit der Einbindung in die Maßnahmen. Die Einführung von Ver­

dachtskriterien der PMK für alle Phänomenbereiche sowie die vorge­

schriebene intensivere Betrachtung von Personen, die im Rahmen sog. 

„Mehrfachprüffälle“ aufgefallen sind, bieten den Kl ST weitere Möglichkei­

ten, sich rechtsextremistisch radikalisierende Personen frühzeitig zu er­

kennen und darauf mit polizeilichen Maßnahmen reagieren zu können.

Um das Risiko der Begehung lebensgefährlicher Gewalttaten durch Per­

sonen des rechten Spektrums innerhalb Deutschlands bewerten zu kön­

nen, hat das Bundeskriminalamt (BKA) im Auftrag der Arbeitsgemein­

schaft Kriminalpolizei (AG Kripo) und in Kooperation mit Experten aus der 

Wissenschaft (u. a. Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden) das Risiko­

bewertungsinstrument RADAR-Rechts (Regelbasierte Analyse potenziell
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ekelt. Das Instrument ermöglicht die Erstellung und Fortschreibung einer 

nachvollziehbaren und vergleichbaren Risikobewertung aller Personen 

der Zielgruppe PMK-R, insbesondere der Gefährder im Rahmen der Ge­

fahrenabwehr. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), 

hier die Koordinierungsstelle Gefährder PMK, hat als assoziierter Partner 

mit fachlicher Expertise bei der Entwicklung und Evaluation mitgearbeitet, 

sodass das Risikobewertungsinstrument RADAR-Rechts am 10.05.2022 

in den Wirkbetrieb gehen konnte.

Im Rahmen der fortlaufenden Prüfung vereinsrechtlicher Maßnahmen 

werden die Entwicklungen durch die Sicherheitsbehörden genau beo­

bachtet und gewonnene Erkenntnisse ausgewertet. Sofern sich für ein 

Vereinsverbot verwertbare Erkenntnisse ergeben, werden dementspre­

chende Maßnahmen ergriffen. Bei in der Zuständigkeit des Bundesminis­

teriums des Innern und für Heimat (BMI) liegenden Verbotsverfahren un­

terstützt das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen das 

BMI stets durch Zurverfügungstellung von geeigneten Erkenntnissen der 

Sicherheitsbehörden des Landes und bei möglichen Vollzugsmaßnah­

men.

Bei angezeigten Versammlungen im rechtsextremen Kontext stellen die 

Versammlungsbehörden auf Grundlage vorliegender Erkenntnisse regel­

mäßig eine Gefahrenprognose an, um die jeweilige Versammlung erfor­

derlichenfalls zu verbieten oder - was zur Gewährleistung der Versamm­

lungsfreiheit vorrangig ist - unter Aussprache lageangepasster Beschrän­

kungen zu bestätigen sowie während der Versammlung auf jegliche Art 

von Störungen reagieren zu können und diese zu unterbinden.
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stoße gegen versammlungsrechtlich relevante Rechtsvorschriften, insbe­

sondere durch die Äußerung strafbewehrter Parolen, ergeben, werden 

diese durch die eingesetzten Polizeikräfte im Rahmen der Versammlung 

wirksam verhindert bzw. konsequent geahndet.

Um zu verhindern, dass (Rechts-)Extremisten legal in den Besitz von er­

laubnispflichtigen Schusswaffen gelangen können, leiten die nordrhein- 

westfälischen Waffenbehörden konsequent Verfahren zur Entziehung 

waffenrechtlicher Erlaubnisse ein, sobald ein auch nur niederschwelliger 

Verdacht auf extremistische Bestrebungen besteht.

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Staatsschutz“ innerhalb des ver­

pflichtenden Lehrgangs „Zentrale Einführungsfortbildung für die kriminal­

polizeiliche Sachbearbeitung“ werden im Rahmen von acht Unterrichts­

einheiten die Grundlagen des Polizeilichen Staatsschutzes vermittelt. 

Diese Grundlagenvermittlung beinhaltet alle Phänomenbereiche und Er­

scheinungsformen der Politisch motivierten Kriminalität, des Extremismus 

und des Terrorismus, inklusive der vorhandenen Handlungskonzepte der 

Polizei Nordrhein-Westfalen sowie die Aufgaben und Zielsetzung des 

Verfassungsschutzes zum Schutz der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung.

Darüber hinaus wird für Fachberaterinnen und Fachberater der für die 

polizeiliche Kriminalprävention zuständigen Dienststellen in den Kreispo­

lizeibehörden eine Spezialisierungsfortbildung „Prävention von Politisch 

motivierter Kriminalität“ angeboten. Ziel dieser Qualifizierungsmaßnahme 

ist es, die Präventionsberaterinnen und -berater über Ursachen, aktuelle 

Erscheinungsformen sowie Auswirkungen Politisch motivierter Kriminali­

tät zu informieren und sie in die Lage zu versetzen, behördenbezogen
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Umsetzung mit weiteren Verantwortungsträgern zu beteiligen.

Der Auftrag, die Studentinnen und Studenten der Hochschule für Polizei 

und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in der Erkenntnis und 

Überwindung diskriminierender und ausgrenzender Mechanismen zu 

schulen, ergibt sich aus dem übergreifenden Leitziel des Studiengangs 

Bachelor of Arts - Polizeivollzugsdienst (BA-PVD), eine Haltung der Ach­

tung gegenüber jedem anderen Menschen zu verinnerlichen. Mechanis­

men der Ausgrenzung, Stereotypisierung, Diskriminierung, Rassismus 

und Rechtsextremismus sind Inhalt unterschiedlicher Fächer des dreijäh­

rigen Studiengangs.

Die geplante erste gemeinsame Besprechung zwischen dem LKA NRW 

und der Recherche- und Informationsstelle Nordrhein-Westfalen (RIAS 

NRW) fand im Jahr 2022 statt. Zum Zwecke des gemeinsamen Austau­

sches zur Verfolgung und Prävention antisemitischer Straftaten und Vor­

fälle findet nunmehr ein jährlicher Austausch auch mit weiteren sicher­

heitsbehördlichen Partnern sowie der Justiz des Landes Nordrhein-West­

falen statt, der durch ein regelmäßiges Berichtswesen an mein Haus be­

gleitet wird. Im kommunalen Förderprogramm „NRWeltoffen“ werden ak­

tuell 25 Kommunen gefördert, um diese in der Präventionsarbeit gegen 

Rechtsextremismus und Rassismus zu stärken. Die Umsetzung des Lan­

desprogramms wird im Zuge der Entfristung des „Integrierten Handlungs­

konzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ (IntHK REX) ent­

sprechend fortgeführt.

Die Prävention rechtsextremistischer Straftaten ist ein polizeilicher Auf­

gabenschwerpunkt, bei dem die Polizei auf die Unterstützung gesell­

schaftlicher Partner angewiesen ist. Die Prävention in diesem Phänomen-
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sammenarbeit diverser staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure wie 

Polizei, Verfassungsschutz, Nichtregierungs-Organisationen, Bildungs­

einrichtungen, Forschung und nicht zuletzt das Engagement und Zivilcou­

rage von Bürgerinnen und Bürgern erfordert. Das vorrangige Ziel polizei­

licher Präventionsmaßnahmen im Themenbereich des Rechtsextremis­

mus ist die Verhinderung beziehungsweise Reduzierung von Straftaten. 

Die polizeilichen Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, potenzielle Täte­

rinnen und Täter von der Begehung von Straftaten abzuhalten und tragen 

dazu bei, dass Bezugspersonen von potenziellen Täterinnen und Tätern 

Radikalisierungsverläufe erkennen und folgerichtig handeln.

Die Polizei informiert über Straftaten, die der Politisch motivierten Krimi­

nalität zuzuordnen sind, wirkt bei der Entwicklung, Optimierung und Um­

setzung von polizeilichen Konzeptionen und Strategien zur Prävention 

und Bekämpfung von Politisch motivierter Kriminalität mit und vernetzt 

sich mit dem Verfassungsschutz und anderen externen Präventionsträ­

gern. Sie beteiligt sich mit ihrem Informations- und Beratungsangebot zur 

Prävention der Politisch motivierten Kriminalität an Projekten von Schulen 

und anderen Präventionsträgern. Darüber hinaus wirkt sie in Netzwerken 

zur Prävention von Politisch motivierter Kriminalität mit.

Das LKA NRW führt die für die Kriminalprävention relevanten Informatio­

nen über die Erscheinungsformen und Entwicklungen der Kriminalität, 

Projekte der Kriminalprävention, Ergebnisse wissenschaftlicher Grundla­

genarbeit und eigener Forschung, Erfahrungen der Praxis sowie sonstige 

präventionsrelevanten Erkenntnisse im Bereich Rechtsextremismus zu­

sammen und stellt diese den Kreispolizeibehörden zur Verfügung.

Das LKA NRW führt regelmäßige Besprechungen mit der Mobilen Bera­

tung gegen Rechtsextremismus in NRW, den Opferberatungsstellen
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NRW, der Institution „Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Bera- Seiten von36 

tung bei Rassismus und Antisemitismus" (SABRA) und dem Verfassungs­

schutz durch.

Darüber hinaus wirkt das LKA NRW auf Länder- und Bundesebene an 

Gremien- und Grundlagenarbeit der Prävention mit und ist Teil von lan­

desweiten Präventionsnetzwerken. Außerdem ist es seit 2014 festes Mit­

glied im Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus und nimmt regelmä­

ßig an den Netzwerktreffen von CoRE-NRW (Connecting Research on 

Extremism in North Rhine-Westphalia) teil. Erkenntnisse und Informatio­

nen aus den Netzwerken werden den Kreispolizeibehörden zur Verfü­

gung gestellt.

Das LKA NRW unterrichtet alle Kreispolizeibehörden über eine Intrapol­

seite zu aktuellen Phänomenen, Studien und gibt Hinweise aufweiterge­

hende Informationen im Themenbezug. Auf der Intrapolseite stehen Mus­

terverträge für die Kreispolizeibehörden zu verschiedenen Themen im 

Kontext bereit, u. a. eine Präsentation zum Thema „Rechtsextremismus“ 

sowie „Radikalisierungsprozesse“.

Im Rahmen von Gremienarbeit bewirbt das LKA NRW aktiv die gezielte 

kriminalpräventive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung 

und Herausgabe von Medien, Maßnahmen und Konzepten des Pro­

gramms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 

(ProPK). Das LKA NRW unterstützt dadurch die örtlichen Polizeidienst­

stellen in ihrer Präventionsarbeit.

Auf regionaler Ebene wirken die Kreispolizeibehörden in kriminalpräven­

tiven Gremien und Netzwerken mit. Sie nehmen regelmäßig an „runden 

Tischen“, Arbeitskreisen oder Programmen zur Prävention von Politisch
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Sprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Kriminalinspektionen 

Staatsschatz unterstützt.

Seit Langem ist die Prävention des Rechtsextremismus ein wesentliches 

Arbeitsfeld des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen. Dies um­

fasst Maßnahmen in allen zentralen Präventionsfeldern, die kontinuierlich 

fortentwickelt werden.

Die Entwicklungen der jüngsten Jahre haben zudem deutlich gezeigt, wie 

schnell Rechtsextremisten sich auf veränderte gesellschaftliche Rahmen­

bedingungen und Trends einzustellen wissen. Die ständige Weiterent­

wicklung von Präventionsformaten, bezogen auf Themenstellungen, Ziel­

gruppen und Methoden, bleibt deshalb eine zentrale Aufgabe der Rechts­

extremismusprävention des Verfassungsschutzes. Die Prävention des 

Verfassungsschutzes hat auf die Entgrenzungspotentiale, die sich rechts­

extremistischen Akteuren seit der Corona-Pandemie und gegenwärtig in 

Folge unterschiedlicher Krisenphänomene bieten, in vielfältiger Weise re­

agiert. Zum einen wurden die Inhalte bestehender Formate an aktuelle 

Erfordernisse angepasst. Neben der kontinuierlichen Fortentwicklung in 

Bezug auf aktuelle Entwicklungen im Rechtsextremismus erfolgte eine 

Erweiterung um neue relevante Aspekte. Beispielsweise werden Gaming 

und die gezielte Ansprache von Jugendlichen in sozialen Netzwerken re­

gelmäßig aufgegriffen. Darüber hinaus werden Brückenthemen - Dis­

kurse, die in der Mitte der Gesellschaft anschlussfähig sind, sowie solche, 

die zwischen Rechtsextremisten und anderen extremistischen Szenen 

Verbindung schaffen - intensiver in den Blick genommen. Dies gilt insbe­

sondere für spezielle Informationsangebote zu Verschwörungsmythen 

und Antisemitismus. Die im September 2024 vorgestellten Ergebnisse der
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sungsschutz beratend begleitet hat, haben die Notwendigkeit gezielter In­

formationsarbeit zu diesem Thema nachdrücklich bestätigt.

Um relevante Zielgruppen zu erreichen, sind bestehende Kooperationen 

weiter ausgebaut und systematisiert worden. Neben dem Institut der Feu­

erwehr Nordrhein-Westfalen ist insbesondere die Landeszentrale für po­

litische Bildung ein wichtiger Partner. Für das Zentrum für interkulturelle 

Kompetenz der Justizakademie werden seit 2021 Schulungen für Ange­

hörige der Justiz zu aktuellen Entwicklungen des Rechtsextremismus und 

Informationen zur Präventionsarbeit des Verfassungsschutzes angebo­

ten. Mit Veranstaltungen zu diesen Themen bringt sich der Verfassungs­

schutz in die Ausbildung von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie­

hern sowie von Justizwachtpersonal in Nordrhein-Westfalen ein. Darüber 

hinaus führt der NRW-Verfassungsschutz regelmäßig Informationsveran­

staltungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung für Polizeikräfte sowie 

für Lehrerinnen und Lehrer durch.

Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist eine gesamtgesellschaftli­

che Querschnittsaufgabe. Darum hat auch die Beteiligung an der Intermi­

nisteriellen Arbeitsgruppe „Integriertes Handlungskonzept gegen Rechts­

extremismus und Rassismus“ hohe Bedeutung. Durch die Präventions­

kräfte von Polizei und Verfassungsschutz unterstützt das Ministerium des 

Innern des Landes Nordrhein-Westfalen die Fortführung und -entwicklung 

des Konzepts. Hierzu gehört auch der Austausch mit der neuen Stabstelle 

„Prävention gegen Antisemitismus, politischen und religiösen Extremis­

mus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit“ im Ministerium für Kultur 

und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
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„Spurwechsel“ auf eine über 20-jährige Erfahrung zurück, bestätigt in ei­

ner breiten wissenschaftlichen Evaluation im Jahr 2015. Seit Bestehen 

des Programms konnten bereits mehr als 200 Personen erfolgreich bei 

ihrem Weg zu einem Leben ohne Rechtsextremismus begleitet werden.

Das Programm VIR (Veränderungsimpulse setzen bei rechtsorientierten 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen), das der NRW-Verfassungs­

schutz gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen be­

treibt, trägt dazu bei, die weitere Radikalisierung junger Menschen zu ver­

hindern. VIR ist ein Qualifizierungskonzept für Personen, die beruflich 0- 

der ehrenamtlich mit rechtsorientierten Jugendlichen oder jungen Er­

wachsenen im Kontakt sind - also mit jungen Menschen, die sich der 

rechtsextremistischen Szene annähern, aber noch nicht fest in ihr veran­

kert sind. VIR basiert auf einem Train-the-Trainer-Ansatz. Die als Traine­

rin oder Trainer ausgebildeten Fachkräfte sind lizenziert, in Zweierteams 

eigene Fortbildungen nach dem VIR-Konzept zu leiten. Insgesamt wur­

den bisher rund 210 Personen aus Nordrhein-Westfalen und zwölf weite­

ren Bundesländern als VIR-Trainerinnen und -Trainer lizenziert.

Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 20.01.2025 fol­

gende Informationen zur Verfügung gestellt:

„Antisemitismusbeauftracite / Extremismusbeauftragte

Im April 2022 sind bei den 19 Staatsanwaltschaften und den 

drei Generalstaatsanwaltschaften des Landes Antisemitis­

musbeauftragte eingesetzt worden. Sie fungieren einerseits 

als Ansprech- und Verbindungsstellen für Betroffene und jü­

dische Einrichtungen. Andererseits wirken sie in die Behör­

den hinein, vermitteln dort Erkenntnisse zu aktuellen Er­

scheinungsformen von Antisemitismus und wirken auch
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telbehörden mit den justiziellen Antisemitismusbeauftragten 

anderer Bundesländer auf eine einheitliche Handhabung 

vergleichbarer Sachverhalte hin. Vor dem Hintergrund der 

effektiven Bekämpfung des Antisemitismus und einer dahin­

gehenden Vereinheitlichung der Rechtsanwendung werden 

in einem regelmäßigen Austausch Themen wie Spezialisie­

rung, Fortbildung, Bearbeitungsstandards, Rechtsprechung 

und Kooperation mit jüdischen Organisationen erörtert. Zum 

zentralen Antisemitismusbeauftragten der Staatsanwalt­

schaften des Landes Nordrhein-Westfalen ist ein Leitender 

Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Düs­

seldorf bestellt worden. Nach den Vorgaben des Ministeri­

ums der Justiz hat dieser unter anderem die Aufgabe, auf 

eine einheitliche Rechtsanwendung bei der Bearbeitung an­

tisemitischer Delikte hinzuwirken. In Ausübung dieser Tätig­

keit, ist ein Leitfaden zur Verfolgung antisemitischer Strafta­

ten in Nordrhein-Westfalen erstellt worden.

Seit November 2022 werden in allen Justizvollzugsanstalten 

des Landes Nordrhein-Westfalen Extremismusbeauftragte 

eingesetzt. Sie sind für die Erkennung, Beobachtung, Doku­

mentation sowie Koordinierung von Radikalisierungsten­

denzen verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen zudem die 

Abstimmung von Gegensteuerungsmaßnahmen und die Or­

ganisation des Informationsmanagements durch Einberu­

fung von Arbeitskreisen oder interne Fortbildungen inner­

halb der Anstalt. Eine weitere wesentliche Aufgabe ist auch 

die Kontaktpflege sowie der Erkenntnisaustausch mit ande­

ren Sicherheitsbehörden wie dem polizeilichem Staats- und 

Verfassungsschutz.
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Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes

Vielfalt und Chancengleichheit gehören zur Personalpolitik 

der nordrhein-westfälischen Justiz. Sie begrüßt daher aus­

drücklich Bewerbungen von Menschen aller Religionen und 

Weltanschauungen, sexueller Orientierung und geschlecht­

licher Identitäten sowie von Menschen mit Einwanderungs­

geschichte. Vielfalt in der Justiz sichtbar zu machen, ist ein 

großes Anliegen auch in der Nachwuchsgewinnung. Die 

Justiz ist überzeugt, dass eine Repräsentanz aller Bevölke­

rungsgruppen in der Mitarbeiterschaft der Justiz zu einer er­

höhten Akzeptanz der Rechtsprechung und einem vertieften 

Verständnis des Rechtsstaats beitragen kann.

Erkennen von extremistischen Bestrebungen in Behörden / 

Verhinderung des Zugangs von Extremisten

Der Bundesgesetzgeber hat durch die gesetzliche Ausge­

staltung der Schöffenwahl im Gerichtsverfassungsgesetz 

(GVG) ein Regelwerk geschaffen, welches durch mehrere 

Kontrollinstanzen gewährleisten soll, dass jene Personen zu 

Schöffinnen und Schöffen gewählt werden, die den hohen 

Anforderungen des Amtes am besten gerecht werden, §§ 

31 ff. GVG. Darüber hinaus bekennen sich gewählte ehren­

amtliche Richterinnen und Richter gemäß § 6 des Richter­

und Staatsanwältegesetzes für das Land NRW im Rahmen 

ihrer Vereidigung zur freiheitlichen demokratischen Grund­

ordnung. Überdies soll durch eine Änderung der§§ 44a und 

44b Deutsches Richtergesetz (DRiG) ein zwingender Aus­

schlussgrund für die Berufung ehrenamtlicher Richterinnen 

und ehrenamtlicher Richter bei Zweifeln am Bestehen der 

Verfassungstreue geschaffen werden; der entsprechende
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Gesetzentwurf der Bundesregierung (BR-Drucksache 

371/23) befindet sich derzeit noch im parlamentarischen 

Verfahren. Bei Zweifeln an der Verfassungstreue einer Per­

son besteht zudem - bereits de lege lata - jederzeit die 

Möglichkeit, den Verfassungsschutz oder die Staatsschutz­

dienststellen der Polizei zu kontaktieren. Anlassbezogene 

Anfragen beim Verfassungsschutz erfolgen, wenn tatsächli­

che Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass die Bewerberin 

oder der Bewerber nicht die Voraussetzung für die Einstel­

lung in den öffentlichen Dienst erfüllt. Diese bewährten Vor­

feldmaßnahmen haben sich als ausreichend erwiesen. Zu­

dem muss eine Erklärung über die Verfassungstreue unter­

zeichnet werden. Sofern im Nachgang in nicht ausschließ­

baren Einzelfällen Zweifel an der Verfassungstreue einer/ei- 

nes Bediensteten auftreten sollten, können diese mit diszip­

linär- oder arbeitsrechtlichen Maßnahmen aufgeklärt und 

ggf. sanktioniert werden.

Gegenwärtig werden die Schöffenwahlen des Jahres 2023 

evaluiert. Aufrufe aus rechtsextremistischen Kreisen zur Be­

werbung auf das Schöffenamt oder Bewerbungen entspre­

chender Personen sind insoweit bislang nicht bekannt ge­

worden.

Regelmäßig wird in der Justiz vor der Berufung/Einstellung 

ein polizeiliches Führungszeugnis angefordert.

Aus- und Fortbildung in Behörden und sonstigen Bedarfs­

trägern

Seite 17 von 36

Im Bereich der Aus- und Fortbildung der Landesjustiz wur­

den die Maßnahmen zum Umgang mit Rechtsextremismus
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weitet und intensiviert.

Das an die Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfa­

len angegliederte Zentrum für Interkulturelle Kompetenz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (ZIK) hat die Aufgabe, gesell­

schaftliche Herausforderungen an den Rechtsstaat zu er­

kennen und die Kompetenzen der Mitarbeitenden der Justiz 

Nordrhein-Westfalen in den Bereichen Extremismuspräven­

tion, interkulturelle Kompetenz, Nichtdiskriminierung, Diver­

sität und im Umgang mit Antisemitismus, Rassismus und 

weiteren Ungleichwertigkeitsideologien zu fördern.

Das ZIK unterstützt das Ministerium der Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfalen fachlich in den oben genannten The­

menfeldern und die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 

in ihren Bemühungen, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu 

fördern und Zugänge zum Rechtsstaat zu verbessern. Zu­

dem entwickelt und steuert das ZIK Fortbildungen in den 

oben genannten Themenfeldern unter ständiger Beobach­

tung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen sowie im 

Fachaustausch mit renommierten Bildungsträgern.

Für den Bereich Rechtsextremismus ist im Fortbildungspro­

gramm des ZIK etwa die zweitägige Veranstaltung mit dem 

Titel „Erlebniswelt Rechtsextremismus“, die seit 2021 mehr­

fach im Jahr stattfindet, hervorzuheben. Darüber hinaus bie­

tet das ZIK seit 2024 die zweitägige Veranstaltung „Juristi­

scher Umgang mit Rechtsextremismus“ an, die vom ZIK in 

Zusammenarbeit mit der Dokumentations- und Forschungs-
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wie die Veranstaltung „Die extreme Rechte in NRW“ in Zu­

sammenarbeit mit dem „Forschungsschwerpunkt Rechts- 

extremismus/Neonazismus (FORENA)“ der Hochschule 

Düsseldorf.

§ 5a Absatz 2 Satz 3 Deutsches Richtergesetz (DRiG) sieht 

nunmehr vor, dass im Studium der Rechtswissenschaft mit 

dem Abschluss erste Prüfung die Vermittlung der Pflichtfä­

cher auch in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialis­

tischem Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur zu er­

folgen hat. Über die Regelung des § 5 Absatz 2 DRiG gilt 

das auch für den juristischen Vorbereitungsdienst. Während 

die Umsetzung dieser Regelung im Studium eine eigenver­

antwortliche Aufgabe der Universitäten und der dort tätigen 

Lehrkräfte bildet, erfolgt die Umsetzung für den juristischen 

Vorbereitungsdienst über die Justizverwaltung.

Im juristischen Vorbereitungsdienst werden ab Oktober 

2023 in jeder Arbeitsgemeinschaft an drei speziellen Ar­

beitsgemeinschaftstagen zu je vier Zeitstunden diese The­

men unterrichtet. Ein Tag dient der Vermittlung des Un­

rechts der SED-Diktatur, ein Tag der Auseinandersetzung 

mit dem nationalsozialistischem Unrecht und ein Tag wahl­

weise einer Exkursion zu einer Gedenkstätte odereiner Ver­

tiefung dieser Themen. Die Teilnahme ist für die Rechtsre­

ferendarinnen und Rechtsreferendare verpflichtend.

Die Umsetzung des Rahmenkonzepts zur Implementierung 

des Themenkomplexes „Demokratie- und Rechtsstaatsbil­

dung“ in den Bereichen Rechtsextremismus, Rassismus
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bildungsgängen erfolgt in enger Zusammenarbeit dem ZIK 

sowie der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Bera­

tung bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA).

An der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-West­

falen (FI-IR) ist der Themenkomplex „Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit“ sowohl im Fachbereich Rechtspflege 

als auch im Fachbereich Strafvollzug fester Bestandteil des 

Studiums. Darüber hinaus werden ergänzende, über die 

Lehrpläne hinausgehende Veranstaltungen zur Demokra­

tie- und Rechtsstaatsbildung durchgeführt. Im Fachbereich 

Rechtspflege finden überdies regelmäßig auswärtige Lehr­

veranstaltungen im Haus der Geschichte und dem ehemali­

gen Bundesrat in Bonn und im Landtag Nordrhein-Westfa­

len statt.

Auch in der Ausbildung der Justizfachwirt/innen am Ausbil­

dungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen (AZJ) in Es­

sen sowie in der Ausbildung der Gerichtsvollzieher/innen 

und Justizwachtmeister/innen am AZJ in Monschau ist der 

o. g. Themenkomplex fest verankert. Zudem sind Work­

shops und Vorträge zu den Themen „Antisemitismus“ und 

„Extremismus“ fest in die Ausbildung der Gerichtsvollzie­

her/innen und Justizwachtmeister/innen integriert worden, 

die von einem „Argumentationstraining gegen Stammtisch­

parolen“ flankiert werden.

Zum Zwecke der umfassenden Implementierung des o. g. 

Themenkomplexes in die justizeigenen Studien- und Ausbil-
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men der fachpraktischen Ausbildungsteile verschiedene 

Thementage und/oder Exkursionen wie etwa den Besuch 

des EL-DE-Hauses in Köln, der Mahn- und Gedenkstätte in 

Düsseldorf oder der Villa ten Hompel in Münster für Rechts­

pfleger-, Gerichtsvollzieher- und Justizfachwirtanwärter/in- 

nen an.

Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang schließlich 

die Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und Na­

tionalsozialismus“, die an die Justizakademie in Recklingha­

usen angegliedert ist. Durch die Publikationen dieser Stelle 

und die regelmäßigen Ausstellungen sowohl in der zentra­

len Fortbildungseinrichtung in Recklinghausen als auch in 

den Gerichten und Behörden der Justiz Nordrhein-Westfa­

len werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig 

mit den Themen Rechtsextremismus und Rassismus kon­

frontiert. Die Dokumentations- und Forschungsstelle bietet 

zudem eine stark nachgefragte zweitägige Fortbildung für 

Rechtskunde-AG-Leitende zum Thema „Justiz im National- 

sozialismus/Rechtsextremismus heute“ an.

Mit der Etablierung des Fachbereichs Radikalisierungsprä­

vention verfügt der Justizvollzug des Landes Nordrhein- 

Westfalen seit dem 01.06.2021 über eine zentrale Organi­

sationseinheit, welche das Ziel der Prävention gegen den 

religiösen und politischen Extremismus und die Bekämp­

fung von Radikalisierungsgefahren im Justizvollzug verfolgt. 

In diesem Zusammenhang bietet der Fachbereich spezielle 

Fortbildungen zum Themenfeld Radikalisierung und Extre­

mismus vor dem Hintergrund des Vollzugskontextes an. So



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

gibt es verschiedene Angebote für alle Bediensteten des Seite 22 von 36 

Justizvollzuges an der Justizakademie in Recklinghausen, 

die eine Sensibilisierung in den verschiedenen Phänomen­

bereichen des Extremismus beinhalten. Außerdem bietet 

der Fachbereich Inhouse-Schulungen in den Justizvollzugs­

anstalten an, bei denen bedarfsgerecht auf die Fortbil­

dungsbedürfnisse der verschiedenen Berufsgruppen im 

Vollzug eingegangen wird.

Konsequente Anwendung von rechtlichen Möglichkeiten 

und Anpassung von rechtlichen Bestimmungen

Der am 28. November 2016 dem Bundesrat zugeleitete Ge­

setzesantrag sah vor, im Allgemeinen Teil des StGB die dort 

in § 46 aufgeführten Strafzumessungstatsachen zu ergän­

zen, um „besonders auch eine gegenüber dem Gemeinwohl 

feindliche oder gleichgültige Haltung, wie sie insbesondere 

in Taten zum Nachteil von Amtsträgern, in Notlagen Hilfe­

leistenden oder ehrenamtlich Tätigen zum Ausdruck kom­

men kann“, explizit zu berücksichtigen. Ziel des Gesetzent­

wurfs war eine Stärkung des strafrechtlichen Schutzes von 

für das Gemeinwohl tätigen Personen bzw. Berufsgruppen 

(Polizeibeamte, Rettungskräfte u. a.) und nicht - wie im ak­

tuellen Kontext - die Bekämpfung von Rechtsextremismus 

und Rassismus.

Am 22. Februar 2017 beschloss der federführende Rechts­

ausschuss des Bundesrats - auf Antrag Nordrhein-Westfa­

lens -, die Beratung der Vorlage bis zum Wiederaufruf zu 

vertagen. Zu den Gründen verhält sich die Landtagsvorlage 

17/2979. Ein Anlass zum Wiederaufruf bleibt weiterhin nicht. 

Bereits nach geltendem Recht (§ 46 Abs. 2 Satz 2 StGB)
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sind „besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, anti­

semitische, geschlechtsspezifische, gegen die sexuelle Ori­

entierung gerichtete oder sonstige menschenverachtende“ 

Beweggründe und Ziele des Täters bei der Strafzumessung 

zu berücksichtigen.

Projekte, Beratungsangebote und Netzwerkarbeit

Die Strukturen zur Stärkung der Radikalisierungsprävention 

sind im Justizvollzug in den letzten Jahren sukzessive, auch 

unter Schaffung zusätzlicher Stellen für Prävention- und 

Extremismusbeauftragte, deutlich ausgebaut worden. Er­

gänzend zu den vielfältigen vollzuglichen Beratungsange­

boten, stehen im Bereich der Radikalisierungsprävention im 

Justizvollzug auch Angebote zivilgesellschaftlicher Träger 

zur Verfügung. Neben dem staatlichen Aussteigerpro­

gramm des Ministeriums des Innern „Spurwechsel“ besteht 

für die Inhaftierten die Möglichkeit, mit zivilgesellschaftli­

chen Aussteigerprogrammen wie „NinA NRW“ oder „EXIT- 

Deutschland“ zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus wer­

den überdas Projekt „Prisma“ Aussteigergespräche in Jus­

tizvollzugsanstalten durchgeführt.

Zentralisierung der Terrorismusbekämpfung - Zuständigkei­

ten der Zentralstelle Terrorismusbekämpfung (ZenTer 

NRW)

Die Zuständigkeit der Zentralstelle Terrorismusverfolgung 

Nordrhein-Westfalen (ZenTer NRW) erstreckt sich in beson­

deren Fällen auch auf die Führung von Verfahren gegen 

rechtsextreme Täter. Soweit sie nicht durch die ZenTer 

NRW geführt werden, werden bei den nordrheinwestfäli-
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reme Täter jedenfalls dann regelmäßig durch Sonderdezer­

nentinnen bzw. Sonderdezernenten bearbeitet, wenn der 

Gegenstand des Verfahrens der politisch motivierten Krimi­

nalität zuzurechnen ist. Darüber hinaus gewährleisten die 

bei allen Generalstaatsanwaltschaften des Landes einge­

richteten Sonderdezemate für den Bereich der Verfahren 

wegen politisch motivierter Straftaten schon gegenwärtig 

eine Vernetzung und Koordination sowohl untereinander als 

auch mit Dritten, soweit dies erforderlich ist.

Bekämpfung von Desinformation und Hasskriminalität im 

Netz

Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein- 

Westfalen (ZAG NRW) bei der Staatsanwaltschaft Köln führt 

Ermittlungen in Verfahren wegen Straftaten der politisch 

motivierten Hasskriminalität im Internet, denen eine heraus­

gehobene Bedeutung zukommt. Zu den Indikatoren, die ein­

zeln oder in unterschiedlicher Verknüpfung Anlass geben 

können, einem Ermittlungsverfahren im Bereich der poli­

tisch motivierten Hasskriminalität im Internet herausgeho­

bene Bedeutung beizumessen, zählt u. a. die in herausge­

hobenem Maße demokratiegefährdende Verbreitung von 

Inhalten im Internet, insbesondere unter Einsatz sozialer 

Medien mit besonderer Reichweite, die rassistisch, antise­

mitisch oder islamistisch sind. “

Das Ministerium für Schule und Bildung hat mir mit Schreiben vom 

16.01.2025 folgende Informationen zur Verfügung gestellt:



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

„ Stärkung der Schulen im Kampf gegen Extremismus - Schaf- Seite 25 von 36 

fung neuer Stellen zur systemischen Beratung

Die Landesregierung hat bereits im Jahr 2019 bei den Schulpsy­

chologischen Beratungsstellen in den Schulamtsbezirken insge­

samt 54 Planstellen für Extremismusprävention eingerichtet. Die 

Fachkräfte für Systemische Extremismusprävention haben die 

Aufgabe, die Arbeit der Schulpsychologischen Beratungsstellen 

bei Fragen zur Prävention von Radikalisierung, Extremismus und 

Gewalt zu unterstützen. Dabei arbeiten sie eng mit den Schulen 

zusammen und beraten beispielsweise bei Vorfällen mit extremis­

tischem Hintergrund in den Klassen, bieten Onlinefortbildungen zu 

verschiedenen Themenbereichen an und unterstützen Lehrkräfte 

und weiteres schulisches Personal, damit sie mit herausfordern­

den Situationen handlungssicher umgehen können. Nunmehr stellt 

die Landesregierung allen Schulen eine zusätzliche spürbare per­

sonelle Unterstützung zur Seite. 54 weitere Stellen für Fachkräfte 

für Systemische Extremismusprävention (SystEx) werden zum 

kommenden Schuljahr bereitgestellt werden. Damit werden die 

bisherigen 54 SystEx-Stellen verdoppelt. Die Maßnahme ist Teil 

des umfassenden Maßnahmenpakets im Bereich Sicherheit, Mig­

ration und Prävention der Landesregierung. Die personelle Ver­

stärkung reiht sich in die bestehenden Unterstützungsangebote für 

die Schulen ein. Die SystEx arbeiten eng mit Beratungseinrichtun­

gen wie beispielsweise der „Mobilen Beratung“ gegen Rechtsext­

remismus, „ Wegweiser oder„SABRA “ (Servicestelle für Antidiskri­

minierungsarbeit Beratung bei Rassismus und Antisemitismus) zu­

sammen. Zudem können alle Schulen in Nordrhein-Westfalen mit 

Blick auf die Antisemitismusprävention auf ein umfangreiches An­

gebot an Unterrichtsmaterialien zurückgreifen. Maßgeblich für 

Schulen sind die aktuellen „Handlungsleitlinien für Schulen zur
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mus“. Die Leitlinien enthalten unter anderem vertiefende Informa­

tionen zu Konzepten zur Antisemitismusprävention, Hinweise für 

den Schutz von Betroffenen und konkrete Tipps, wie Schulen ein 

multiprofessionelles Unterstützungsnetzwerk und eine antisemitis­

muskritische Schulkultur etablieren können. Zudem hatte das Mi­

nisterium für Schule und Bildung den Schulen bereits unmittelbar 

nach dem Hamas-Angriff im Oktober 2023 Unterstützungsmateri­

alien zur Verfügung gestellt.

Zusammenarbeit des Ministeriums des Innern mit dem Minis­

terium für Schule und Bildung in den Bereichen Verfassungs­

schutz und Staatsschutz

Das Schulische Krisenmanagement im Ministerium für Schule und 

Bildung steht in einem engen Austausch sowohl mit dem Referat 

Polizeilicher Staatsschutz als auch mit der Verfassungsschutzab­

teilung im Ministerium des Innern. Dieser Austausch dient unter 

anderem auch dazu, schnell auf extremistische Entwicklungen re­

agieren zu können. Weiterhin werden Veranstaltungen der Lan­

deszentrale für politische Bildung sowie der Stabsstelle „Präven­

tion gegen Antisemitismus, politischen und religiösen Extremis­

mus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit" im Ministerium für 

Kultur und Wissenschaft fachlich unterstützt. Es findet ein regel­

mäßiger Austausch über Problemfelder im Bereich des Themen­

gebiets „Sicherheit, Migration, Prävention" mit den nachgeordne­

ten Behörden statt.

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage

Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" 

wird als sogenannte „Basisbewegung" durch die gesamte Schul­

gemeinschaft getragen und stellt ein wichtiges Element im Bereich
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ner diskriminierungsfreien Kultur der Partizipation und Inklusion, in 

der eine Ideologie der Ungleichwertigkeit keinen Raum hat.

Teilnahmevoraussetzung ist die Unterzeichnung einer Selbstver­

pflichtung durch mindestens 70 Prozent der Schulgemeinschaft. 

Durch die jeweiligen Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren 

werden die Schulen in ihrem Engagement unterstützt. Das Projekt 

dient der Primär- und Sekundärprävention und ist das größte 

Schulnetzwerk in Deutschland im Bereich der Menschenrechtsbil­

dung.

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ist ein zentrales 

Projekt im Bereich der Demokratiebildung an Schulen. Es fördert 

den aktiven Einsatz aller am Schulleben Beteiligter für Demokratie 

und gegen Diskriminierung. Bundesweit tragen zurzeit 4.635 Schu­

len (Stand 06.01.2025) den Titel „Schule ohne Rassismus-Schule 

mit Courage". Fast ein Drittel dieser Schulen liegt in Nordrhein- 

Westfalen: 1.367 Schulen (Stand 06.01.2025). In keinem anderen 

Bundesland gibt es eine vergleichbar hohe Anzahl von teilnehmen­

den Schulen. Der Ausbau findet weiter statt. Das Programm ist in 

Nordrhein-Westfalen eng an das Ministerium für Schule und Bil­

dung gebunden. Diese enge Anbindung des Netzwerkes an die 

Landesregierung in Nordrhein-Westfalen verdeutlicht den hohen 

regionalen Stellenwert des Netzwerkes für Demokratiebildung und 

der Rassismusprävention.

Demokratieförderung - Erinnerungskultur

Politische Bildung initiiert Bildungsprozesse zur Vermittlung eines 

politischen Verständnisses mit dem Ziel der Teilhabe und Mitge­

staltung in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft in der
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roversen. Ein wichtiger Akteur in diesem Kontext stellt die Schule 

dar. Sie vermittelt Kindern und Jugendlichen demokratische und 

menschenrechtliche Werte und Normen, macht demokratische 

Prozesse erfahrbar und ermutigt zur gesellschaftlichen und politi­

schen Partizipation. Eine wertebasierte, auf Kontroversen und viel­

fältige Perspektiven ausgelegte historisch-politische Bildung leistet 

einen unerlässlichen Beitrag für den Fortbestand unserer demo­

kratischen Gesellschaft.

Das Grundgesetz und die Menschenrechte tragen und prägen da­

bei auch das pädagogische Handeln in unseren Schulen und sind 

nicht verhandelbar. Das Ziel der schulischen Demokratiebildung ist 

es, junge Menschen zu befähigen, als mündige Demokratinnen 

und Demokraten für unsere Grundwerte einzutreten, selbst aktiv 

zu werden und Veränderungen anzustoßen sowie sich zivilcoura­

giert gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit zu wenden. Es ist 

daher eine wichtige Aufgabe von Schule, frühzeitig demokratische 

Kompetenzen, z. B. in schulischen Mitwirkungsorganen, als Teil 

einer lebendigen Schulkultur einzuüben und sowohl im Unterricht 

als auch in außerunterrichtlichen Lernsituationen eine fundierte 

Auseinandersetzung mit antidemokratischen Konzepten zu ermög­

lichen. Im Rahmen der schulischen Demokratiebildung lernen 

Schülerinnen und Schüler, Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen, die eigene Meinung zu vertreten, aber auch die Mei­

nung anderer zu respektieren.

Einen wesentlichen Beitrag zu einer echten Beteiligung leistet das 

Landesprogramm Kinderrechteschulen NRW, welches Kinder und 

Jugendliche über Kinderrechte informiert und demokratische Par-
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terrichtseinheiten und Projekte zum Thema Kinderrechte sowie 

über Klassenräte und Schülerparlamente werden die Schülerinnen 

und Schüler aktiv in die Gestaltung des Schullebens eingebunden 

und befähigt, sich mit ihren Rechten auseinanderzusetzen. Ent­

scheidungsprozesse finden nicht über sie, sondern mit ihnen ge­

meinsam statt.

Um Demokratie in vielfältigen schulischen Situationen zu fördern 

und Lehrkräfte in der schulischen Demokratiebildung zu unterstüt­

zen, wurde darüber hinaus ein Demokratieportal entwickelt. In dem 

Portal werden einerseits die Leitfächer Geschichte und Politik als 

Grundlage für weitere Vorhaben zur Demokratiebildung in den 

Blick genommen und anderseits die Möglichkeiten der Förderung 

von Partizipation von Kindern und Jugendlichen und der aktiven 

Einbindung der gesamten Schulgemeinschaft in Entscheidungs­

prozesse. Das Portal wird inhaltlich stetig weiterentwickelt und um 

neue Inhalte und Aspekte ergänzt.

Erinnerungskultur ist bedeutender Bestandteil der schulischen his­

torisch-politischen Bildung, die nicht nur im Geschichtsunterricht, 

sondern auch in anderen Fächern und fächerübergreifenden Pro­

jekten thematisiert wird. Schulen in Nordrhein-Westfalen zeichnen 

sich über ein vielfältiges erinnerungskulturelles Engagement aus, 

z.B. indem sie Projekte mit Gedenkstätten, Archiven und Museen 

zu diesem Thema durchführen - auch mit der Unterstützung der 

durch das Ministerium für Schule und Bildung geförderten Initiative 

Bildungspartner NRW. Historisch-politische Bildung als Mahnung 

und Erinnerung, aber auch als Aufforderung zu einem eigenen de­

mokratischen Engagement und zur Verantwortungsübernahme fin­

det auch an konkreten Orten des historischen Geschehens statt.
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ten zu Gedenkstätten im Inland und europäischen Ausland auch 

finanziell. Damit unterstützt die Landespolitik die konkrete Ausei­

nandersetzung mit den Spuren von Gewaltherrschaft, insbeson­

dere des Holocaust, und den vielfältigen Formen des Erinnerns 

und Gedenkens und ermöglicht vielen Tausend Schülerinnen und 

Schülern eine Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleich­

wertigkeit.

Gerade in Zeiten der Zunahme rechter Gewalt und Parolen, anti­

semitischer Vorfälle an Schulen bundesweit und einem politischen 

Bekenntnis „Nie wieder ist jetzt!“ kommt dem Bekenntnis zu den 

Werten der Menschenrechte und des Grundgesetzes eine beson­

dere Bedeutung zu. Schulen nehmen in diesem Rahmen die ver­

antwortliche Aufgabe war, junge Menschen in Gleichwertigkeit zu 

einer Mitgestaltung der Gesellschaft von Morgen zu befähigen - 

als mündige Bürgerinnen und Bürger, die die Verantwortung für die 

Geschichte unseres Landes bewusst tragen. “

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat mir mit Schreiben vom 

16.01.2025 folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

„Im Bereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) 

wurde die Stabsstelle „Prävention gegen Antisemitismus, politi­

schen und religiösen Extremismus, Rassismus und Demokratie­

feindlichkeit“ eingerichtet. Die Stabsstelle ist die zentrale Anlauf­

stelle des Landes Nordrhein-Westfalen für Fragen der Prävention 

in den Themenfeldern Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextre­

mismus sowie Demokratiefeindlichkeit. In der Stabsstelle ist auch 

die Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und 

Rassismus NRW angesiedelt.
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Folgende in den Berichten genannte Maßnahmen und Projekte 

werden aktuell im MKW umgesetzt (fortgeführt oder neu hinzuge­

kommen):

• Die Stabsstelle koordiniert das Integrierte Handlungskonzept 

gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Das Handlungskonzept ist die Grund­

lage der Arbeit der Landesregierung in diesem Bereich und wird 

durch eine Interministerielle Arbeitsgruppe gesteuert. Das 

Handlungskonzept wird derzeit unter Einbezug sowohl staatli­

cher als auch zivilgesellschaftlicher  Akteure inhaltlich und struk­

turell überarbeitet und weiterentwickelt.

• Das Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus dient als zent­

rales Austauschforum für alle staatlichen und zivilgesellschaftli­

chen Akteure der Rechtsextremismusprävention. Es trifft sich 

dreimal jährlich.

• Förderung der Beratungsstrukturen: fünf Mobile Beratungs­

stellen gegen Rechtsextremismus, zwei Opfer- und Betroffenen­

beratungsstellen sowie eine zivilgesellschaftliche Ausstiegs­

und Distanzierungsberatung.

• Die Landeskoordinierungsstelle vernetzt und koordiniert die Ak­

tivitäten des Bundesprogramms „Demokratie leben!" in Nord­

rhein-Westfalen. Dazu gehören insbesondere die kommunalen 

Partnerschaften für Demokratie.

• Fortführung des kommunalen Förderprogramms NRWeltof- 

fen zur nachhaltigen Entwicklung und Umsetzung präventiver 

Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassis­

mus.
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Themenfeld Antisemitismus mit Blick auf die Präventions­

maßnahmen des Landes: Hierzu findet ein enger Austausch 

und regelmäßige Austauschtreffen mit den verschiedenen Res­

sorts, dem Büro der Antisemitismusbeauftragten sowie zivilge­

sellschaftlichen Akteuren aus Nordrhein-Westfalen statt. Inner­

halb des MKWsteht die Stabsstelle in engem Austausch mit den 

Abteilungen Kultur und Wissenschaft sowie der Landeszentrale 

für politische Bildung und berät bei geplanten Maßnahmen.

Für das Jahr 2025 wurde eine Projektförderung zur antisemitis­

muskritischen Beratung von Kultureinrichtungen initiiert. Eine 

Analyse der bestehenden Präventionsarbeit gegen Antisemitis­

mus wurde im Juli 2024 in Auftrag gegeben und wird derzeit von 

SABRA durchgeführt. Die Ergebnisse werden 2025 veröffent­

licht. Die Stabsstelle plant darüber hinaus die Förderung weite­

rer antisemitismuskritischer Beratungsprojekte, um die gestie­

genen Bedarfe seit dem 7. Oktober 2023 zu bedienen.

Im Bereich Digitalität wurde im Jahr 2024 der TikTok Kanal 

realtalk.nrw aufgebaut, der gemeinsam von der Stabsstelle Prä­

vention und der Landeszentrale für politische Bildung betreut 

wird. Ziel ist es, neue Zielgruppen zu erschließen und die Öf­

fentlichkeitzuinformieren und zu sensibilisieren in den Themen­

feldern Antisemitismus, Rassismus und Demokratie-feindlich- 

keit. Der Kanal soll Relevanz für gesellschaftliche Inhalte schaf­

fen, Informationen über Demokratie vermitteln, zur politischen 

Partizipation motivieren und der Austausch fördern. Er soll eine 

schnelle und sichere Informationsquelle sein, die der Zielgruppe 

in einem von Desinformation und Fake News geprägten Umfeld 

zur Verfügung steht.
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Die Stabsstelle koordiniert Projekte, die den Einsatz von Kl in 

der Präventions- und Erinnerungsarbeit testen. Die Vermitt­

lung von Wissen über die Geschichte des Nationalsozialismus 

und des Holocausts ist entscheidend für die historisch-politische 

Bildung und das Verständnis der heutigen Gesellschaft. Zeit­

zeugenberichte sind dabei zentrale Quellen, die durch den Ein­

satz von Künstlicher Intelligenz (Kl) neu zugänglich und nutzbar 

gemacht werden können. Aufbauend auf Begegnungen mit di­

gitalen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wird der Brückenschlag 

zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und 

Menschenfeindlichkeit in der Gegenwart, der Umgang mit Kl so­

wie die Stärkung von Medienkompetenz ermöglicht.

Seit 2022 (seit 2023 gemeinsam mit dem Ministerium für Kinder, 

Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Lan­

des Nordrhein-Westfalen) wird das Projekt „Spotlight - Antife­

minismus erkennen und begegnen“ gefördert, um die Gefahren 

und antidemokratischen Tendenzen von Antifeminismus sicht­

bar zu machen und ihnen entgegenzuwirken. 2025 wird das 

Projekt durch einen Fokus auf die Querschnittsdimensionen 

zwischen Antifeminismus und Antisemitismus ergänzt.

Fortführung des seit April 2022 durch den Forschungsschwer­

punkt Rechtsextremismus/Neonazismus (FORENA) begonne­

nen „Modellprojekts Lehrkonzept: Rechtsextremismuspräven­

tion, Rassismuskritik und Antisemitismuskritik in derHoch- 

schulausbildung“ ['mo:lej. Nach Entwicklung und Erprobung 

des Konzeptes für ein systematisch abgestimmtes Lehrangebot 

für Studierende im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit/Sozial- 

pädagogik an der Hochschule Düsseldorf (HSD) in der ersten 

Förderphase (2022-2024) zielt das Projekt in der zweiten För­

derphase (2025-2027) auf die Verankerung des Lehrangebots
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nisse.

• In Nordrhein-Westfalen bestehen umfangreiche Kompetenzen 

im Bereich der Extremismusforschung. Die Landesregierung 

unterstützt den wissenschaftlichen Austausch und den Transfer 

zwischen Wissenschaft und Praxis mit dem Netzwerk "CoRE 

NRW - Connecting Research on Extremism" in Nordrhein- 

Westfalen und der Förderung der Koordinierungsstelle. The­

menschwerpunkte des Netzwerks sind folgende: Indikatoren der 

Radikalisierung und Deradikalisierung, Erforschung des gewalt­

bereiten Salafismus und andere Formen des Extremismus wie 

beispielsweise den Rechtsextremismus.

Website: https://core-nrw. de/

• Unterstützung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

zur Vernetzung vorhandener Forschungskompetenzen, um ak­

tuelle und zentrale gesellschaftliche Fragestellungen bestmög­

lich bearbeiten zu können. Für 2025 ist im Ministerium für Kultur 

und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen erneut eine 

Bekanntmachung zur Förderung von Extremismus forschung 

geplant. “

Die Staatskanzlei hat mir mit Schreiben vom 15.01.2025 folgende Infor­

mationen zur Verfügung gestellt:

„„Leons Identität“

Das Computerspiel „Leons Identität“ richtet sich ursprünglich an 

Jugendliche und junge Erwachsene und ist ein wegweisendes In­

strument zur Prävention von Rechtsextremismus. Spielende erle­

ben in einer interaktiven Geschichte, wie extremistische Gruppie­

rungen junge Menschen manipulieren und radikalisieren. Später
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tenden Unterrichtsmaterialien und einer mobilen App-Version.

Erweiterung des DigitalCheckNRW zum Thema Desinforma­

tion:

Der DigitalCheckNRW ist eine Kompetenz- und Wissensplattform, 

die einen Test der eigenen Medienkompetenz, Materialien und 

Workshops bietet. Mit der verfügbaren Erweiterung zum Thema 

Desinformation wird ein besonderes Augenmerk auf den Schutz 

vor Fake News und manipulativen Inhalten gelegt, die oft von Ext­

remisten genutzt werden. Vor dem Hintergrund des Anschlags in 

Solingen soll der DigitalCheckNRW nun noch stärker in die Breite 

getragen werden, um mehr Menschen zu erreichen. Gleichzeitig 

ist geplant, die Inhalte weiter auszubauen, um gezielt auch gegen 

islamistische Desinformation vorzugehen. So wird die Medienkom­

petenz in der Gesellschaft gestärkt, um demokratische Werte zu 

schützen.

„Aktionsplan gegen Desinformation“

Zurzeit befindet sich ein von der Staatskanzlei bzw. dem Ministe­

rium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales so­

wie Medien koordinierter, ressortübergreifender „Aktionsplan ge­

gen Desinformation“ in finaler Abstimmung. Die Verbreitung von 

Desinformation ist eine insbesondere von extrem rechten Akteuren 

genutzte Strategie. Der Aktionsplan greift aktuelle politische Initia­

tiven auf und ist z.B. verzahnt mit Maßnahmenpaketen wie dem zu 

Sicherheit, Migration und Prävention vom 11. September 2024. Die 

Landesregierung legt damit die Grundlage für ein gemeinsames 

Vorgehen gegen Desinformation von allen Ressorts sowie Wirt-
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plans steht die Prävention im Sinne der Förderung von Medien- 

und Demokratiekompetenz.

Projekt „ Verfolgen statt nur Löschen“

2018 startete das Projekt „Verfolgen statt nur Löschen“ (VsnL) un­

ter Beteiligung der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nord­

rhein-Westfalen (ZAC NRW), der Polizei Nordrhein-Westfalen un­

ter Federführung des LKA NRW, der Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM) und Medienhäusern. Ziel ist eine effizi­

entere Verfolgung von strafbaren Hasskommentaren im Internet 

durch eine Optimierung der Zusammenarbeit. Die Medienvertreter 

melden möglicherweise strafrechtlich relevante Beiträge auf ihren 

Onlineplattformen unmittelbar an die ZAC NRW. Nach rechtlicher 

Würdigung werden die Vorgänge an das LKA NRW zur Identifizie­

rung des Urhebers übermittelt. Im Anschluss werden die Vorgänge 

über die ZAC NRW an die örtlich zuständigen Polizeidienststellen 

übergeben. Im Rahmen des Projektes werden vor allem Fälle von 

Volksverhetzung oder der Verwendung verfassungsfeindlicher 

Kennzeichen im Internet zur Anzeige gebracht.“


